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LEBENSVERSICHERUNG

Lebensversicherungen: 
zeitlich unbegrenztes 

Rücktrittsrecht
Fehlerhafte Belehrung ist einer unterlassenen Belehrung gleichgestellt

Gemäß §  165a Versicherungsvertragsge-
setz ist der Versicherungsnehmer be-
rechtigt, binnen 30 Tagen nach seiner 
Verständigung vom Zustandekommen 

des Versicherungsvertrages von diesem zurück- 
zutreten. Diese Bestimmung ist bereits seit langer 
Zeit in Kraft. Wichtig ist allerdings, dass vor dem 
01.10.2004 die Rücktrittsfrist nur zwei Wochen be-
trug. Denkbar ist somit, dass in zahlreichen Rück-
trittsbelehrungen nach dem 01.10.2004 aufgrund 
veralteter Formulare eine zu kurze Rücktrittsfrist 
enthalten ist.
Der OGH hat sich im Rahmen seiner Entscheidung 
zu 7 Ob 107/15h mit gegenständlicher Thematik be-
fasst. Dieser Entscheidung lag als Sachverhalt zu-
grunde, dass im Zeitraum 12/2006 bis 02/2014 ein 
Versicherungsnehmer monatliche Prämien, in de-
nen ein Sparanteil von rund EUR 4.000,– für die Le-
bensversicherung enthalten war, leistete. In diesem 
Zeitraum belief sich die gesetzliche Rücktritts-
frist, aufgrund der am 01.10.2004 in Kraft getrete-
nen Änderung, bereits auf 30 Tage. Der Versiche-
rungsnehmer wurde von der Versicherungsge- 
sellschaft nur auf eine Rücktrittsfrist von 14 Tagen 
hingewiesen. Der Versicherungsnehmer trat am 
12.03.2014 vom Versicherungsvertrag zurück. Die 
Versicherungsgesellschaft wies diesen Rücktritt als 
verspätet zurück. Der Versicherungsnehmer brach-
te daraufhin Klage gegen die Versicherungsgesell-
schaft ein und begehrte die Rückzahlung des Spar-
anteiles von rund EUR 4.000,–. 

Fehlerhafte Belehrung berechtigt  
zu Vertragsrücktritt
Der OGH gab der Klage statt und führte, unter Be-
zugnahme auf die Entscheidung des EuGH vom 
19.12.2013 zu C-209/2012, aus, dass der Kläger zwar 
grundsätzlich über die Möglichkeit eines Rücktrit-
tes belehrt worden sei; anstelle der 30tägigen Frist 
sei er allerdings nur auf eine 14tägige Frist hinge-

wiesen worden. Eine fehlerhafte Belehrung ist einer 
gänzlich unterlassenen Belehrung gleichgestellt. 
Auch eine fehlerhafte Belehrung über das Rück-
trittsrecht führt dazu, dass der Versicherungsneh-
mer zeitlich unbefristet zum Vertragsrücktritt be-
rechtigt ist. Im Verfahren hat die Versicherungsge-
sellschaft eingewandt, dass ein Vertragsrücktritt 
daran scheitern würde, dass der Versicherungsneh-
mer über einen Zeitraum von sieben Jahren hin-
durch Versicherungsprämien geleistet habe und er 
daher schlüssig auf die Geltendmachung seines 
Rücktrittsrechtes verzichtet habe. Dazu hielt der 
OGH fest, dass diese Argumentation nicht schlüssig 
sei, da der Versicherungsnehmer von der Dauer sei-
nes Rücktrittsrechtes – mangels ordnungsgemäßer 
Belehrung – gar keine Kenntnis hatte. 

Anhebung der Rücktrittsfrist
In Anbetracht der derzeitigen medialen Berichter-
stattung ist davon auszugehen, dass in Österreich 
eine Vielzahl von Versicherungsverträgen, insbe-
sondere solche abgeschlossen ab dem 01.10.2004, 
von gegenständlicher Thematik betroffen sein 
könnten. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund 
der mit 01.10.2004 vollzogenen Anhebung der 
Rücktrittsfrist von zwei Wochen auf 30 Tage in vie-
len Fällen veraltete Formulare von den Versiche-
rungsgesellschaften verwendet wurden und somit 
die zeitlich unbefristete Möglichkeit zum Vertrags-
rücktritt besteht. Es empfiehlt sich daher, die Ver-
tragsdokumente genau zu prüfen. Vor Ausübung 
eines Rücktrittsrechtes sollte jedenfalls abgewo- 
gen werden, ob der Vertragsrücktritt wirtschaftlich 
sinnvoll ist; im Einzelfall ist dies aufgrund der ge-
setzlichen Verzinsung der Einzahlung mit 4 % p.a. 
durchaus denkbar.
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